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Gegenstand; Schriftl.parl.Anfr.d.Abg.z.NR 
Dipl.-Ing. Dr. Peter Keppelmüller 

An den 

und Kollegen, Nr. 6789/J vom 14. Juni 1994 
betreffend Trinkwasserversorgung in Österreich 

Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Dr. Heinz Fischer 
Parlament· 
1017 Wie n 

Auf die - aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit in Kopie bei
geschlossene - schriftliche Anfrage der Abgeordneten Dipl.-rng. Dr. 
Keppelmüller und Kollegen vom 14. Juni 1994, Nr. 6789/J, betreffend 
Trinkwasserversorgung in Österreich, beehre ich mich folgendes 
mitzuteilen: 

Zu Frage 1: 

Seitens des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft wurden 
Pilotprojekte zur Grundwassersanierung initiiert und gefördert. 
Konkret sollen mit Hilfe von sechs in Bearbeitung stehenden pilot
projekten zur Grundwassersanierung sinnvolle Handlungsweisen in 
fachlicher, administrativer und ökonomischer Sicht zur Reduktion 
der Nitratverfrachtung in landwirtschaftlich intensiv genutzten 
Regionen erprobt werden. 
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Weiters werden durch Planungs- und Forschungsarbeiten Methoden 
einer gewässer'verträglichen Landwirtschaft erarbeitet und diese 

Ergebnisse durch Simulations technik auf größere Einzugsgebiete 
,übertragen. 

" 

Im Bereich der Förderungspoli~ik ist das Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft bestrebt, Maßnahmen verstärkt zu fördern, 
welche einer umweltgerechten Landbewirtschaftung zugute kommen, wie 
etwa: 

- Biologischer Landbau; 
- Ökologieprojekte von regionaler Relevanz; 
- Anlage von Grünbracheflächeni 
- Fruchtfolgeförderung; 
- Anlage von Alternativkulturen; 
- umweltgerechte Düngerlagerstätten etc. 

Zu Frage 2: 

Diese Frage kann durch das Bundesministerium für Land- und Forst
wirtschaft nicht beantwortet werden, da die auf der Grundlage der 
Trinkwasser-Nitratverordnung, BGBl. Nr. 557/1989 bzw. auf der 
Grundlage der Trinkwasser-Pestizidverordnung, BGBL Nr. 448/1991 
erhobenen 'Untersuchungsbefunde nicht zur Verfügung stehen. 
Zuständig hiefür ist das Bundesministerium für Gesundheit, Sport 
und Konsumentenschutz. 
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Zu Frage 3: 

Auf der Grundlage der im Rahmen der wassergüte-Erhebungsverordnung 
derzeit ausgewerteten Daten werden ungefähr 20 Gebiete als Grund
wassersanierungsgebiete mit einer voraussichtlichen Gesamtfläche 
von ca. 4.036 km2 gemäß § 33 f Abs.2 Wasserrechtsgesetz vom 
Landeshauptmann auszuweisen sein. 

Beilage 
Der Bundesminister: 

~ 
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